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Telefonnummern 

112 Notfallrettung  

112 Feuerwehr  

110 Notruf (Polizei Ulm) 

 

Ärztlicher Notfalldienst 

116 117 

Zahnärztl. Notfalldienst 

01805 - 91 16 01  

Notfallseelsorge Ulm 

0731 - 161 7102 

Giftnotruf 

0761 - 19240 

 

 

Gemeindeverwaltung 

07393 - 2239 

Bauhof Emerkingen 

07393 - 5 98 88 81 

Kindergarten 

07393 - 41 18 

Backhaus 

07393 - 9 52 03 90 

Römerhalle 

07393 - 48 80 

 

Emerkingen erhält Förderbescheid für die Breitband-Mitverlegung 

Auch wenn das Mitverlegungsprojekt bereits umgesetzt ist, weil dies im Rahmen einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Mittelgebers genehmigt wurde, freut es mich im 
Besonderen, dass wir für Teilbereiche von Tulpenweg und Abt-Eugen-Fiderer-Straße 
nun den offiziellen Förderbescheid entgegennehmen konnten. 
 
In einer Online-Konferenz am vergangenen Montag, 21.03.2022 überreichte Ministeri-
aldirektor Stefan Krebs in Vertretung von Innenminister Thomas Strobel in dieser För-
derrunde insgesamt 7,7 Mio, EUR. 
 
Manuel Hagel, der Landtagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises fasste dies zusam-
men: llem Internet in den Kommunen 
im Alb-Donau-Kreis geht stetig und zügig voran. Flächendecken schnelles Internet für 
die Menschen in unserer Heimat ist das klare Ziel! Auch in dieser Förderrunde kommen 

 
 
Für unsere Gemeinde wurde ich in der Pressemitteilung wie folgt zitiert
Rahmen einer Mitverlegung schnell und unkompliziert eine Landesförderung beantra-
gen konnten, ist gerade für kleine Kommunen sehr wichtig. Nur so können wir den 
zielgerichteten Breitbandausbau wirtschaftlich vorantreiben. Deshalb freut es mich im 
Besonderen, dass Emerkingen in dieser Förderrunde mit 12.915,00 EUR berücksich-

 
 

 

 
So möchte ich an dieser Stelle recht herzlich dem Fachdienst "Ländlicher Raum, Kreis-
entwicklung" samt Breitbandkoordinatorinnen des Landratsamts Alb-Donau-Kreis, so-
wie den Mitarbeitern der Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net und MdL Manuel Hagel für 
das Engagement in dieser Sache danken.  
 
       Paul Burger, Bürgermeister 
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SO 27.03.2022 Beginn der Sommerzeit 
   
 
Winterzeit  Sommerzeit 
 

Am kommenden Sonntag, 27.03.2022 
beginnt die Sommerzeit. Die Uhr wird von 
2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt. 

 
 
 
 
 

 
 
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 21.03.2022 
 
TOP 1: Vergabe: Installation der Lüftungsanlage im kom-
munalen Kindergarten 

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats wurden für 
o.g. Gewerk auf der Grundlage einer beschränkten Aus-
schreibung, Angebote eingeholt. 

Sechs Firmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefor-

dert, wovon nur ein Angebot durch die Fa. Wolfmaier, 
Laupheim abgegeben wurde. Das Angebot wurde 

durch das Ingenieurbüro Spleis fachtechnisch geprüft, 

war vollständig und konnte gewertet werden. 

Die Preise des Bieters wurden geprüft, sind  
angemessen und auskömmlich. Das Angebot war 
technisch ohne Beanstandung, liegt mit 43.604,06 
EUR samt einzuberechnender Nebenkosten rund 
8.800 EUR über dem abgeschätzten Preis. Abzüglich 
der zugesagten Förderung verbleiben bei der Ge-
meinde noch rund 17.300 EUR an Eigenmittel. Trotz 
der höheren Kosten hat das Gremium der Vergabe 
einstimmig zugestimmt, weil die Installation der An-
lage ein wichtiger Beitrag zur Luftqualität ist. 
 
TOP 2: Antrag auf Vorbescheid §57 LBO: Neubau eines Kin-
dergartens "Am Schafberg", Flurstück 730 
Für das Flurstück Nr. 730, Emerkingen wurde eine Antrag 
auf Bauvorbescheid (§ 49 LBO) eingereicht: Neubau eines 
Kindergartens "Am Schafberg" 

Der Gemeinderat nahm die vom Verbandsbauamt der VG 
Munderkingen gefertigten Planunterlagen Einsicht. Für das 
Flurstück besteht der, am 10.01.1994 beim Landratsamt 
Alb-Donau-Kreis angezeigte Bebauungsplan "Sportgelände" 
1. Änderung. 

Mit der Prüfung wird die Genehmigungsbehörde um Klärung 
folgenden Sachverhalts gebeten: " Prüfung sämtlicher 
Emissionen, zusätzlich zur allgemeinen Überprüfung. Im   

Unsere Öffnungszeiten 
 

Montag  Freitag  9.00  11.30 Uhr 
Montag  12.30  14.30 Uhr 
Donnerstag 14.00  18.30 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin. 
 

Wichtige Telefonnummern 

  
BM Burger im Notfall 0178-2773322 
Bauhof im Notfall 0160-8567430 
Hausmeister Römerhalle  0171-1709015 
 

Pfarramt katholisch 2282 
Pfarrbüro Emerkingen 4596 
Pfarramt evangelisch 4997 
 

Sozialstation Munderkingen 3882 
Krankenhaus Ehingen  07391-586-0 
Pflegestützpunkt ADK  07391-7792476 
Polizeirevier Munderkingen 91560 
Polizeirevier Ehingen  07391-588-0 
 

Schule an der Donauschleife  9541-0 
Förderschule SBBZ Munderkingen 9541-35 
 

Störungsdienst Wasser  0160-90754961 
Störungsdienst Gas 0800 0824505 
Störungsstelle EnBW  0800-3629477 
 

Telefonseelsorge 0800 - 111 0 111 
Caritas Ehingen 07391-707311 
Notfallseelsorge Ulm/ADK  0731-161 7102 
(es meldet sich die FFW-Leitstelle Ulm) 

 

Bereitschaftsdienste 

  
Notfalldienste (siehe Seite 1) 

 
 
Notfallpraxis  
Öffnungszeiten im Kreiskrankenhaus Ehingen 
Samstag, Sonn- und Feiertage von 8.00  22.00 Uhr 
An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. 
 
Apothekendienste 
25.03. Alpha-Apotheke Ehingen  
26.03. Apotheke im Ärztehaus Biberach 
27.03. Schloss-Apotheke Obermarchtal 
28.03.   Löwen-Apotheke Erbach 
29.03.   Vitalis Apotheke 
30.03.   Rats-Apotheke Laupheim 
31.03.   Apotheke Dr. Mack Munderkingen 
 

 
Wochenenddienst zu erfragen unter  07393-38 82  

 

WOCHENTERMINE IN EMERKINGEN 

  
12 

AMTLICHE BEKANNTGABEN 
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Speziellen soll aber geprüft werden, ob es sich hinsichtlich 
der ausgehenden Emissionen der umliegenden Hofstellen 
um ein genehmigungsfähiges BV handelt."  

Das Gremium erteilte dem Vorhaben einstimmig sein Ein-
vernehmen, was als Formsache hier notwendig ist, auch 
wenn es sich um ein eigenes Bauprojekt handelt. 

Bürgermeister Burger informierte das Gremium abschlie-
ßend, dass er bereits eine Relevanzprüfung zu möglichen 
Arten auf dem Flurstück beim Büro Zeeb, Ulm in Auftrag 
gegeben hat. Hier muss aus Zeitgründen Anfang März mit 
der Überprüfung der Artenvorkommen begonnen werden. In 
einem Termin mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fach-
dienst Umwelt, wurde diese Vorgehensweise abgestimmt. 
So kann eine unnötige Verzögerung um ein Jahr vermieden 
werden. 

TOP 3: Beteiligung an der -Förderperiode 2021  
-Akti-

onsgruppe Oberschwaben 

Die LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben unterstützt mit 
EU-, Bundes- und Landesmitteln eine nachhaltige regionale 
Strukturentwicklung. Mit dem Jahr 2022 läuft auch die Ver-

-
 

riode 2021-2027. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die 
Bewerbungsunterlagen bis 22. Juli 2022 einzureichen sind. 
Die Auswahl der neuen LEADER-Regionen erfolgt auf Lan-
desebene im zweiten Halbjahr. Ab Anfang 2023 soll der 
Start der neuen LEADER-Regionen erfolgen. Sofern unsere 
LEADER-Aktions¬gruppe Oberschwaben wiederum ausge-
wählt wird, könnte somit ein nahtloser Übergang in die 
neue Förderperiode mit einem aktiven Förderzeitraum bis 
Ende 2027 und einer max. 2-jährigen Abwicklungszeit bis 
2029 erfolgen. 

Landesweit werden sich voraussichtlich 20 Regionen für die 
neue LEADER-Förderperiode bewerben. Die zwei Nachbar-
gruppen sind die LEADER-
Landkreisen Reutlingen, Sigmaringen, Esslingen und Alb-
Donau-Kreis sowie die LEADER-

sburg, Sigmaringen 
und Biberach.  

Wieviel Fördermittel in der neuen Förderperiode für die 
Jahre 2023 bis 2027 zur Verfügung stehen, ist noch unsi-
cher. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Fördermög-
lichkeiten in ähnlicher Art erhalten bleiben. So werden die 
Fördermodule und vermutlich auch die Kleinprojekte weiter 
angeboten. 

Für die neue Förderperiode steht der Fokus weiterhin auf 
einer nachhaltigen Strukturentwicklung, wobei die Themen 
Klimaschutz und weitere Themen des European GreenDeal 
verstärkt angegangen werden sollen. Es sind darunter viele 
Themen, die unsere Aktionsgruppe schon in der Vergangen-
heit mit ihren Handlungsfeldern vorangetrieben hat, wie 
z.B. die Themen Mobilität, regenerative Energien und Innen

entwicklung. Der European Green Deal bestärkt uns in un-
seren Bemühungen einer nach¬haltigen Regionalentwick-
lung, wie wir sie schon in der Vergangenheit angestrebt und 
durch eine Reihe von Projekten erfolgreich umgesetzt ha-
ben. 

Die Gemeinde Emerkingen ist langjähriges Mitglied der LEA-
DER-Aktionsgruppe Oberschwaben. Einige Förderprojekte 
konnten in diesem Zusammenhang abgewickelt werden. 
Nicht zuletzt die Realisierung des Bolzplatzes.  

Der Beitrag beläuft sich für die Gemeinde Emerkingen der-
zeit auf 
geplant sind, ist davon auszugehen, dass der Anteil (bis auf 
evtl. allgemeine Kostensteigerungen) in ähnlicher Höhe be-
stehen bleibt. Eine genaue Planung / Berechnung kann erst 
erfolgen, wenn die Aktionsgruppe ausgewählt ist und För-
derdetails bekannt sind. 

Das Gremieum beschloss einstimmig, weiterhin Mitglied der 
LEADER-Aktionsgruppe Oberschwaben sein. Dem Weiterbe-
trieb der LEADER-Geschäftsstelle und der Bereitstellung 
des dazu notwendigen öffentlichen Eigenanteils zur Finan-
zierung der LEADER-Geschäftsstelle in den Jahren 2023 bis 
2029 wurde ebenfalls zugestimmt. 

 
TOP 4: Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen  
4.1. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 
01.03.2022 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 
21.02.2022 beschlossenen Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 81 GemO 
bestätigt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Festsetzungen. Der Haushaltserlass des 
Landratsamtes wurde dem Gemeinderat zur K e n n t n i s 
gebracht. 
 
4.2. Bürgermeister Paul Burger teilte mit, dass bei der För-
derung des Ministeriums des stellvertretenden Ministerprä-
sidenten Thomas Strobl am Sitzungstag seine Kommune 
Fördergelder erhielt
gung schnell und unkompliziert eine Landesförderung be-
antragen konnten, ist gerade für kleine Kommunen sehr 
wichtig. Nur so können wir den zielgerichteten Breitband-
ausbau wirtschaftlich vorantreiben. Deshalb freut es mich 
im Besonderen, dass Emerkingen in dieser Förderrunde mit 
12.915,00 EUR berücksicht  
Die Förderung wurde im Rahmen einer Mitverlegung mit 
Erdgasleitungen in Teilbereichen Tulpenweg, Abt-Eugen-Fi-
derer-Straße gewährt und vorab durch eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung des Fördermittelgebers bestätigt. Damit 
konnte die Maßnahme bereits umgesetzt werden. 
Die Bekanntgabe wurde dem Gemeinderat zur K e n n t n i s 
gebracht. 
 
Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. 
 

Paul Burger, Bürgermeister 
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Gemeinde Emerkingen 
Alb-Donau-Kreis 

 
25.03.2022 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 
Inkrafttreten der Satzungen 
 
1. Bebauungsplan 

 
 
2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 

 
 
Gemeinde Emerkingen, Alb-Donau-Kreis 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Emerkingen hat am 
20.12.2021 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan "1. 
Erweiterung Gewerbegebiet Brühlwiesen", Gemeinde Emer-
kingen, gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch und die zusam-
men mit dem Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bau-
vorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"1. Erweiterung Gewerbegebiet Brühlwiesen", Gemeinde 
Emerkingen, gemäß § 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-
Württemberg (LBO) als jeweils selbstständige Satzung be-
schlossen. 
 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat den vom Gemeinde-
rat der Gemeinde Emerkingen am 20.12.2021 in öffentli-
cher Sitzung beschlossenen B

die Örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbereich des 

mit Bescheid vom 15.03.2022 genehmigt. 
 

chen Voraussetzungen zur weiteren Erschließung des Ge-
werbegebiets geschaffen, eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung in diesem Bereich gesichert und dem weiterhin 
hohen Bedarf an Gewerbebaugrundstücken in der Gemeinde 
Rechnung getragen.  
 
Das Plangebiet der Erweiterung grenzt östlich an das be-

 
Die beiden angrenzenden Firmen benötigen dringend Erwei-
terungsflächen. Die Gemeinde befürwortet die Erweite-
rungsabsichten der Gewerbetreibenden zur Schaffung 

neuer Arbeitsplätze und Sicherung der Betriebe am Stand-
ort. 
 
Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von 
Emerkingen, im direkten Anschluss an den Siedlungsbe-
reich.  
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst Teile des Flurstü-
ckes Nr. 402. 
 
Die Größe des Plangebiets beträgt in dieser Abgrenzung ca. 
0,70 ha 
 
Das Plangebiet wird wie in der Planzeichnung (siehe An-
lage) dargestellt begrenzt. 
 
Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplan die Planzeichnung 
(Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für die Satzung 
über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil 
A) und der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Da-
tum vom 20.12.2021. 
 
Der Bebauungsplan "1. Erweiterung Gewerbegebiet Brühl-
wiesen", Gemeinde Emerkingen, und die Örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan "1. Erweiterung Gewerbege-
biet Brühlwiesen", Gemeinde Emerkingen, treten gemäß § 
10 Abs. 3 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO mit dieser öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften sowie 
deren Begründungen können bei der Gemeindeverwaltung 
Emerkingen  Rathaus  Schlossstraße 23, Vorraum Trep-
penhaus OG, während der üblichen Dienststunden eingese-
hen werden.  
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Satzung über 
die Örtlichen Bauvorschriften sowie deren Begründungen 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im 
Falle der in den §§ 39  42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 4 
BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 
gestellt ist, wird hingewiesen.  
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Form-vorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans sowie die nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwä-
gungsvorgangs sind gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeacht-
lich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Emer-
kingen geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendma-
chung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, darzulegen.  
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Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der 
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande-
kommen dieser Satzungen wird nach § 4 Abs. 4 Gemeinde-
ordnung (GemO) in dem dort bezeichneten Umfang unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Emerkingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.  
 
Dies gilt nicht, wenn 

 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung ver-
letzt worden sind oder 

 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 

 vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbe-
hörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter 
die Verfahrensverletzung gerügt hat. 

 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Emerkingen: 
 
Montag bis Freitag   09.00 bis 11.30 Uhr 
Donnerstag    14.00 bis 18.30 Uhr 
Montag                  12.30 bis 14.30 Uhr 
 
Emerkingen, 25.03.2022 
gez. Paul Burger, Bürgermeister 
 
Anlage Planzeichnung: 
 

 
 

 

 
 
 

Rathaus am Freitag, 25.03.2022 geschlossen 
 
Krankheitsbedingt bleibt das Rathaus am 25.03.2022 wäh-
rend der sonst üblichen Öffnungszeiten geschlossen. Wir 
bitten um Ihr Verständnis. 

Gemeindeverwalltung 
 

 
 
 
Grüngutsammlung bei der Römerhalle 
 
Öffnungszeiten ab Samstag, 02.04.2022: 
Jeden Dienstag  von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 
jeden Mittwoch  von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
jeden Samstag  von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Am Schotterplatz bei der Römerhalle kann saftendes  
Grüngut, sowie Reisig- und Heckenschnitt bis 1 cm 
Durchmesser abgegeben werden. Dickere holzige Materia-
len müssen bis auf weiteres bei der Deponie Litzholz ange-
liefert werden.  

Gemeindeverwaltung 

 
 
Halbseitige Sperrung aufgrund Schachtsanierungs- 
arbeiten in der Wachinger Straße 
 
In der Zeit zwischen 23.03. und 29.04.2022 werden in der 
Wachinger Straße an 3 Arbeitstagen Schachtsanierungsar-
beiten von der Wegebaugerätegemeinschaft Albrand durch-
geführt. Während dieser 3 Arbeitstage ist die Wachinger 
Straße dann halbseitig gesperrt. Bitte achten Sie dann auf 
die Ausschilderung bzw. Ampelregelung. Vielen Dank. 

 
Gemeindeverwaltung 

 

 
 
 
VORANZEIGE: 
 
Holzabfuhr Di. 19.04.2022 ab 6:30 Uhr 
Sperrmüll Mi. 20.04.2022 ab 6:30 Uhr 
 
Verlegung Hausmüllabfuhr an Ostern: 
 
von Mi. 20.04.2022 auf Do. 21.04.2022 
 
Um Beachtung wird gebeten. 
 
 
 
 
  

AUS DER GEMEINDE 
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Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie! 
 
Änderung der CoronaVO zum 19.03.2022 
Mit Beschluss vom 18. März 2022 hat die Landesregierung 
die Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) 
geändert. Die Änderungen treten am 19. März 2022 in 
Kraft.  

Die wesentliche Punkte der neuen Verordnung für Sie im 
Überblick: 

 Das bisherige Stufensystem in der Corona-Verordnung 
(Basis-, Warn- und Alarmstufe) entfällt. 

 Kapazitätsbeschränkungen, Personenobergrenzen sowie 
Kontaktbeschränkungen sind ebenfalls nicht mehr Teil 
der Verordnung (da im künftigen IfSG nicht mehr vorge-
sehen). 

 Die allgemeine Maskenpflicht bleibt bestehen: Das gilt 
insbesondere für die FFP2-Maskenpflicht in geschlosse-
nen Räumen und im öffentlichen Nahverkehr für Perso-
nen über 18 Jahre. Im Freien reicht eine medizinische 
Maske, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wer-
den kann. Auch an Schulen gilt weiterhin die Masken-
pflicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die bisherigen Regelungen zur Testpflicht werden auf-
rechterhalten, das heißt: 

 Unverändert 3G bei öffentlichen Veranstaltungen, beim 
Betrieb von Kultur-, Freizeit- und sonstigen Einrichtun-
gen, bei Messen und Ausstellungen, bei Angeboten au-
ßerschulischer und beruflicher Bildung, in der Gastrono-
mie und Beherbergung sowie bei körpernahen Dienst-
leistungen und so weiter 

 2G mit zusätzlichem Test in Diskotheken und Clubs. 

 Auch die Regeln betreffend die Pflichten zur Erstellung 
von Hygienekonzepten bleiben  wie gehabt  bestehen 
(zum Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen und in 
Diskotheken und Clubs). 

-      Die Testpflicht an Schulen (künftig zwei Mal pro Wo-
che), in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen 
wird fortgeführt. Die allgemeine Abstandsempfehlung 
(1,5 Meter) bleibt erhalten. 

Änderung der CoronaVO Absonderung 
Wichtige Änderungen ergeben sich in den §§ 1, 5 und 7: 

 

aus geimpft, geboostert und genesen für welchen   
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 konkreten Zeitraum quarantänebefreiende Wirkung ent-
falten. Ergänzend zum Verordnungstext hat das Land 
die Regelungen in eine tabellarische Übersicht gefasst; 
diese ist beigefügt. 

 In § 5 gibt es hinsichtlich Test- und Absonderungs-

band bzw. der Hortgruppe eine Vereinfachung.  
-       In § 7 Abs. 1 wird nun klargestellt: Die Geltendma-
chung von Entschädigungsansprüchen wird im Verfah-
ren vereinfacht: Künftig reicht gegenüber dem Arbeitge-
ber ein PCR- oder Schnelltestergebnis einer Teststelle 
als Nachweis, dass man in Quarantäne war. Nicht mehr 
nötig ist eine Quarantäne-Bescheinigung des Rathauses 
der Wohnortgemeinde. Allerdings bleibt die Vorlage des 
Testergebnisses freiwillig. Wenn der Arbeitnehmer das 
nicht möchte, kann weiterhin beim Rathaus eine Qua-
rantäne-Bescheinigung beantragt werden. 

Gemeindeverwaltung 

 
 
 

  Ukrainekrieg 

______________________________________________ 
 
Flüchtlinge in Emerkingen 
 
Inzwischen könnten bereits 9 Flüchtlinge, davon 5 Kinder 
aus der Ukraine in privatem Wohnraum in Emerkingen 
Aufnahme finden.  
Vielen Dank an dieser Stelle für die Bereitschaft und das 
bemerkenswerte Vorbild der Familien, die sich zur Auf-
nahme von Flüchtlingen bereit erklärt haben.  
Allein in öffentlichen und kommunalen Gebäuden ist die 
Unterbringung der vielen Flüchtlinge nicht zu bewältigen. 
Wir sind auf privaten Wohnraum angewiesen. Und wir 
haben vielerorts Möglichkeiten!  
Deshalb möchte ich an dieser Stelle meinen Apell erneut 
dringend wiederholen. Meine Bitte richtet sich an Euch 
alle, liebe Bürgerinnen- und Bürger unserer Gemeinde: 
Überlegt Euch, wer bei sich zuhause über wenige Wochen 
Geflüchtete unterbringen könnte und meldet dies in der 
Gemeindeverwaltung im Rathaus.  
 
Hilfe für ukrainische Soldaten 
Die Schwäbische Zeitung hat in ihrer Ausgabe vom 
18.03.2022 über eine bemerkenswerte Spendenaktion 
von Günther Kaufmann berichtet (siehe Folgeseiten). Ich 
möchte an dieser Stelle zur Unterstützung dieser Aktion 
aufrufen. Günther Kaufmann und seine Helfer werden 
nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch am 
nächsten Wochenende eine Fahr organisieren. Von daher 
können auch nächste Woche noch Spenden getätigt wer-
den. Günter Kaufmann hat mir dazu folgenden Aufruf 
zukommen lassen: "Sie können zu mir nach 89607 Emer-
kingen, Schloßstraße 21, Konserven, Schlafsäcke oder 
und Isomatten täglich bringen.  
Oder auf das Konto der Sparkasse Ulm,  
DE03 6305 0000 1011 1907 71, Stichwort: Ukraine 

Hilfe, direkt Geld senden. Dann kaufen wir davon Konser-
ven. Es wird dafür gebürgt, dass kein Geld anderweitig 
verwendet wird. Gruß, Ihr Günther Kaufmann" 
 
Helferkreis m.en.sch. 
Ich möchte an dieser Stelle den Helferkreis m.en.sch. zu 
einem Treffen in die Römerhalle, Probenraum OG, einla-
den. Wir treffen uns am Montag, 04.04.2022 um 19:00 
Uhr, um uns zur Flüchtlingssituation auszutauschen. 
Neue Gesichter, die sich in unserem Kreis einbringen 
möchten, sind natürlich herzlich willkommen. 
 

Paul Burger, Bürgermeister 

 
 
 
 

 
 

MUNDERKINGEN 
 
Schüler setzen ein Zeichen für den Frieden in der              
Ukraine 
 
Das aktuelle politische Geschehen in der Ukraine beschäf-
tigt auch unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-
10 der Schule an der Donauschleife sehr. Sie sind von den 
Bildern der Zerstörung und den Menschen auf der Flucht 
sehr betroffen. Aus diesem Grund wurde und wird dies im 
Unterricht in verschiedenen Fächern immer wieder themati-
siert und behandelt. 
Frieden ist ein unbezahlbares Gut und wir als Schule wün-
schen dies allen Menschen. So entstand der Gedanke ge-
meinsam mit den Schülern ein Zeichen zu setzen. Die Schü-
ler*innen der Klassen 1-6 bastelten unzählige Friedenstau-
ben, welche die Fenster der Klassenzimmer schmücken. 

darstufe auf dem Pausenhof.  
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Sitzung des Kreistags 
 

Am Montag, 28.03.2022, findet in der Stadthalle Schelklin-
gen (Im Längental 4, 89601 Schelklingen) eine 
 
Sitzung des Kreistags 
 
statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.    
 
Tagesordnung 
 
Öffentliche Beratung 
 

1. Geflüchtete aus der Ukraine im Alb-Donau-Kreis - 
Informationen 

  
2. Ergänzung des Jugendhilfeausschusses 
  
3. Bekanntgaben 
  

Heiner Scheffold 
Landrat 
 
 
Derzeit (Stand 17.03.2022) gelten in Baden-Württemberg 
die Regelungen der Warnstufe. Danach bestehen für Besu-
cherinnen und Besucher an Gremiensitzungen keine Nach-
weis- bzw. Kontrollpflichten. Sofern am Sitzungstag die Re-
gelungen der Alarmstufe gelten sollten, sind wir dagegen 
verpflichtet, beim Zutritt zum Sitzungsraum bei allen Besu-
cherinnen und Besuchern den Immunisierungsstand zu kon-
trollieren und uns von etwaigen nicht-immunisierten Besu-
cherinnen und Besuchern einen Antigen- oder PCR-Test-
nachweis vorlegen zu lassen.  
 
Außerdem gilt, stufenunabhängig, für Besucherinnen und 
Besucher eine Pflicht zum dauerhaften Tragen einer FFP2 - 
Maske. 
________________________________________________ 
 
Am 29. März 2022: Web-Seminar zur Kleinkindernäh-

 

 
Wie die Einführung von Beikost bei Babys gut gelingt, dar-
über informiert eine Fachreferentin der Landesinitiative Be-

-Se-
minars am Dienstag, den 29. März 2022, von 9 bis 10.30 
Uhr. 
 

-Referentin gibt Eltern und Erziehenden sowie Ta-
gesmüttern Hilfestellung bei Fragen zur Ernährungserzie-
hung bei der Ernährung des Kleinkindes. 
 
Technische Voraussetzungen für die Teilnahme sind eine 
gute und stabile Internetverbindung, ein aktueller Internet-
Browser und ein Lautsprecher, um dem gesprochenen Wort 
der Referentin folgen zu können. 
 
Anmelden kann man sich beim Landratsamt Alb Donau 
Kreis unter: 
https://next.edudip.com/de/webinar/20223/1181702  
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
MUSIKKAPELLE EMERKINGEN E. V. 
 

 
 
 
 

 

Probentermine: 
 

Wir beginnen endlich wieder mit den Proben mit allen 3 Ka-
pellen. Unser Hygienekonzept müssen wir weiterhin 
strengstens einhalten. Genaue Infos zur den aktuell gelten-
den Vorgaben und evtl. kurzfristige Änderungen oder Absa-

gen entnehmt Ihr bitte jeweils unseren WhatsApp-Gruppen. 

 
 

Aktive Kapelle: Do. 24.03.2022, 20.00 Uhr Satzprobe 
  
 Fr. 25.03.2022, 19:00 Uhr  
                                     
  

Vororchester:  Mo. 28.03.2022, 17:15 Uhr Probe 
  Unterstadion 
 

Jugendkapelle:  Fr.  25.03.2022, 18:00 Uhr Probe 
 

 
Wir treffen uns am Freitag bereits um 19:00 Uhr zum Pro-

den Neustart in 2022 machen! 
   

Peter Pflug, 1. Vorsitzender 

 
 
  

SONSTIGE BEHÖRDEN 

  
i 

VEREINSNACHRICHTEN 

  

https://next.edudip.com/de/webinar/20223/1181702
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SSV EMERKINGEN 
 
 
 

 

ABTEILUNG: FUSSBALL 
 

SSV - Aktive 
 
Ergebnisse 
SGM Emerk./Ehi-Süd – KSC Ehingen  Res.    = 1:2 
SGM Emerk./Ehi-Süd  - KSC Ehingen   I          = 1:2 
 
Mit dem gleichen Ergebnis starteten beide Mannschaften in 
die Runde. Allerdings auch mit Niederlagen. Die I. Mann-
schaft bleibt zwar in der Verfolgergruppe, der Abstand zum 
KSC hat sich vergrößert bzw. der SC Lauterach rückt näher 
heran. 
Zum Spiel: 
Vor guter Kulisse fand das Topspiel statt. Fokussiert und 
entschlossen waren die Gäste von Beginn an. Zu erklären ist 
somit die Gästeführung. Der KSC setzte sich über rechts 
durch und passte zur Mitte. Ein Gästespieler war eher am 
Ball, der Abwehrspieler brachte den KSC-Stürmer ins strau-
cheln was zum Elfmeterpfiff führte. Strafstoß in der 4. Mi-
nute: 0:1. Fast vom Anspiel weg startete M.Schmid ein Solo 
und setzte den Ball knapp neben das KSC-Gehäuse. 39 Mi-
nuten waren gespielt und die Zuschauer sahen fast eine 
Kopie des 0:1. Der KSC setzte sich wieder über rechts durch, 
Maßflanke: 0:2. In der 2. Halbzeit steigerte sich die SGM 
und konnte in der 49.Minute zum 1:2 verkürzen. Einen Frei-
stoß von J. Hauler verlängerte T. Seifried. Die SGM blieb 
weiter dran, verzeichnete viele Eckstöße und Freistöße die 
aber keinen Torerfolg brachten. Möglichkeiten durch Kruber 
und Juric konnten nicht in Tore umgemünzt werden was 
durchaus verdient gewesen wäre. Die Gäste verteidigtem 
clever, mit erlaubten und unerlaubten Mitteln den Vor-
sprung. Hier wäre manchmal mehr Konsequenz des SR von 
Nöten gewesen. Die SGM spielte mit Leidenschaft. Zwei 
Spieler schieden verletzt aus. 
 
Die nächsten Spiele: 
Sonntag 27. März 
SpVgg Pflummern/Fridingen  SGM Emerk./Ehi-Süd  = Res. 
+ I.   = 13:15+15:00 Uhr 
 
Gegen den Tabellenletzten zählt nur ein Sieg. Mit diesem 
Ziel und dem Willen vom Vorsonntag müssen die Spieler in 
die Begegnung gehen. Der kommende Gastgeber verlor sein 
Rückrundenspiel beim SV Unlingen knapp mit 3:2. 
 
Die nächsten Spiele 
Sonntag 03. April 
SGM Emerk/Ehi-Süd  -   SV Unterstadion   Res. + I.    
 

 
ABTEILUNG: JUGENDFUSSBALL 
 

SSV - Junioren 
Ergebnisse 
Samstag 19.März 

A/B-Junioren 
SGM U`stadion/Emerk.  VfL Munderkingen  =  0:0 
C-Junioren: 
TSV Neu-Ulm II  SGM U`stadion/Emerk.   = 2:1   (Testspiel) 
 
Die nächsten Spiele 
Mittwoch 23.März 
A/B-Junioren: SGM Kirchen/Lauterach  SGM U`sta-
dion/Emerk. = X:X 
Donnerstag 24. März 
C-Junioren: U`stadion/Emerkg.  FV Biberach II (B-Jun. Vor-
bereitg.) = 18:30 
 

 
 
C-Junioren = am Sa. 09. April in der Leistungsstaffel mit 
7 Mannschaften (Einfachrunde) 
Hier spielen ausschließlich SGM: Gammertingen/Alb-Lau-
chert, Mengen/Ennetach, Laiz/Bingen, Unlingen/Bussen, 
Riedlingen/Neufra, U`stadion/Emerkg., Fleischwangen;  
Die C-Junioren spielen in Unterstadion. 
 
D-Junioren = am Sa. 02. April in der Kreistaffel 5 (7-er) mit 
6 Mannschaften (Doppelrunde) 
Emerk./Unterstadion, SF Bussen, SGM Öpfingen/Donau-Riß 
II, Munderk/Rottenacker II, Ehi-Süd III, 
SGM Marchtal/Lauterach, 
Spielort ist Emerkingen. 
 
E-Junioren = am 30. April in der Kreisstaffel 5 (E I) und 
Kreisstaffel 6 (E II) mit je 7 Teams. 
In der Kreisstaffel 5 spielen die E I  Mannschaften, in der 
Kreisstaffel 6 die E II-Mannschaften. 
Die Mannschaften sind in beiden Staffeln identisch: Unter-
stadion/Emerk., TSG Ehingen, 
Griesingen/Dettingen, Munderk./Rottenacker, Donaurie-
den/O`dischingen, Allmendingen/Altheim,  
Rißtissen/Ersingen; 
Spielort ist Emerkingen. 
 

 
 
Fußball – Serie  

   „ damals, vor …     Jahren“   

 

Bilder/Berichte über die Geschichte der SSV-Jugend  
Teil  6 (2001-2005) 
 
In der Saison 2000/01 hatte der SSV 5 Mannschaften im 
Spielbetrieb. Die B- + A-Jugend spielte weiter mit dem FC 
Marchtal. Die D- + C-Jugend spielte mit der TSG Rotten-
acker zusammen. Die  
E-Jugend spielte als  7-er-Team. Ab der Saison 2001/2002 
wurden bei der F- + E-Jugend im Herbst eine sogenannte 
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E-Junioren 2001 
 
In der Hauptversammlung 2001 gab Fritz Fuchs nach 15 
Jahren (JugLeiter + zeitweise Trainer) den Stab an Tobias 
Frankenhauser weiter.  
 
 

 
 
C-Jugend 2003 Meister  
( mit Spielern vom SSV + Rottenacker + Oggelsbeuren) 
 
 

       

  
Mädchen B-Mannschaft 2004/05 

 
 Novum 1:  2001 Kinderturnen in der Römerhalle wurde ins    
                   Leben gerufen, Übunsleiterinnen: Franziska  
                   Bichtele + Steffi Fiderer, 
Novum 2:  2003 Matth. Aßfalg bei Auswahl im Bez. Donau  
                   (D-Jug.) 
Novum 3:  ab der Saison 2003/04 wurden die Ergebnisse  
                    
                    
W.Schillinger 
 
## Wer Infos oder Bilder hat, Fragen, Korrekturen, bitte an 

 
## auch zu lesen auf www.ssv-emerkingen.de 
 

 

 

 
 
GEMEINDEBÜCHEREI OBERSTADION 
 
Öffnungszeiten: 
 
Dienstag 15.00  17.00 Uhr 
Mittwoch 16.00  18.00 Uhr 
Donnerstag 18.00  19.00 Uhr 
Freitag  15.00  17.00 Uhr 
 
Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit: 
09.00  11.00 Uhr 
 
Tel. Bücherei:  07357/9214-14,  
Tel. Rathaus:   07357/9214-0,  Fax: 07357/9214-19 
E-Mail Bücherei: buecherei@oberstadion.de 
 
Online-Katalog der Gemeindebücherei Oberstadion: 
oberstadion.buchabfrage.de 
  

 
 
Aufruf zur Gastfamiliensuche: 

  

Internationaler Schüleraustausch · Hoppla, trotz Corona? 
Wir suchen Familien, die gerne mit einem jungen Menschen 
eines anderen Kulturkreises ihren Alltag teilen möchten. Die 
Jugendlichen sind gegen Covid-19 und Masern geimpft. Die 
Partnerschulen möchten, dass die Gasteltern gegen Covid-
19 geimpft sind. 
  
El Salvador  dringend gesucht! 
Familienaufenthalt: 24. April  18. Juni 2022 
Deutsche Schule San Salvador 14 Schüler*innen mit guten 
Deutschkenntnissen, Alter 16-17 Jahre 
 
Interessiert? Weitere Informationen bei: 
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 
70182 Stuttgart 
Tel. 0711  23729-13, Fax 0711  23729-31,   

AUS DER REGION 

  

mailto:buecherei@oberstadion.de
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Helfen in der Flüchtlingshilfe? Ehrensache! 
 

Baden-Württemberg hilft und ist versichert 
 
Derzeit unterstützen viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingshilfe. Wer ehrenamtlich ge-
flüchteten Menschen hilft, sollte sich dafür am besten bei seiner Kommune melden. Denn freiwillige Helferin-
nen und Helfer, die sich im Auftrag der Kommunen ehrenamtlich und unentgeltlich engagieren, sind bei diesem 
Ehrenamt und auf den damit verbundenen Wegen bei der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) gesetzlich 
unfallversichert.      
 
Der Auftrag der Kommune an die Ehrenamtlichen kann formlos erfolgen. Als Nachweis ist es jedoch sinnvoll, wenn die 
Kommune eine Übersicht über die freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie ihre Tätigkeiten führt. Eine Meldung an die 
UKBW ist nur im Falle eines Unfalls notwendig. Unfälle können über das Online-Portal der UKBW gemeldet werden 
unter www.ukbw.de/unfallanzeige. 
 
Der Versicherungsschutz besteht ohne Antrag und ist beitragsfrei. Die Aufwendungen werden vom Land und den Kom-
munen getragen. Bei einem Unfall übernimmt die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten für die Heilbehandlung 
und Rehabilitation und zahlt gegebenenfalls auch eine Rente.  

 
Trauma  was tun? Informationen für akut betroffene Menschen und für alle, die mit traumatisierten Kindern und Ju-
gendlichen zu tun haben, finden sich in unseren beiden Trauma-Broschüren unter https://www.ukbw.de/versicherte-
und-leistungen/versicherte-personengruppen/ehrenamtlich-taetige/.  

 

http://www.ukbw.de/unfallanzeige
https://www.ukbw.de/versicherte-und-leistungen/versicherte-personengruppen/ehrenamtlich-taetige/
https://www.ukbw.de/versicherte-und-leistungen/versicherte-personengruppen/ehrenamtlich-taetige/
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Wochenspruch zum Sonntag Lätare: 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

(Johannes 12,24) 

 
Predigttext: 2. Korinther 1,3-7  
 
Sonntag, 27.März 2022 (Lätare) 
10:30 Uhr Gottesdienst, Prädikantin Pilger 
10:30 Uhr Kinderkirche, Gemeindehaus 
 
Montag, 28.März 2022 
09:30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe, Gemeindehaus 
19:00 Uhr Friedensgebet, Christuskirche 

 
Dienstag, 29.März 2022 
19:00 Uhr Stündle fürs Wort, online 

 
Mittwoch, 30.März 2022 
17:00 Uhr Konfirmandenunterricht, Gemeindehaus 
19:30 Uhr AA-Meeting, Gemeindehaus 

 
Donnerstag, 31.März 2022 
09:30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe, Gemeindehaus 
18:30 Uhr All4One, Rottenacker 
 
Samstag, 2.April 2022 
19:00 Uhr Gottesdienst in Obermarchtal, Pfarrer Hain 
 
Ostern 2022 
Nach der Osterandacht auf dem Friedhof laden wir ein zum 
Osterfrühstück ins Gemeindehaus. Wie gerne erinnern wir 
uns an diese jahrzehntelange Tradition, mit der uns immer 
unser Posaunenchor erfreut hat. Wie schön, dass sich ehe-
malige Chormitglieder bzw. Angehörige bereit erklärt ha-
ben, dieses Jahr wieder ein Frühstück für uns zu richten.  
Natürlich können wir nicht alle Plätze im Gemeindehaus be-
legen, das lässt die Situation leider nicht zu. Wir müssen 
deshalb die Teilnehmerzahl auf 40 Leute begrenzen. Bitte 
melden Sie sich schriftlich oder telefonisch im Pfarramt an. 
Die ersten 40 Anmeldungen kommen zum Zuge. 

 

 
Aktion in Munderkingen für Familien, 
Alleinerziehende, kleine und große 
Entdecker*innen in der Kar- und Os-
terzeit 

„ - was ist das? 

Von Sonntag, 3.April bis Freitag, 22.April 2022 könnt Ihr 
verschiedene Orte in Munderkingen und Umgebung aufsu-
chen. Auf Euch warten liebevoll gestaltete Stationen zum 
Anschauen, Rätsel sowie Aktionen zum Mitmachen und Sel-
bermachen rund um die Kar- und Osterzeit.  

 

„  wo finde ich welche Station? 

Hier ein Überblick 
- Algershofen/ Ortsmitte  Palmsonntag 
- Frauenbergkirche  Gründonnerstag 
- Friedhofskapelle  Karfreitag 
- Stadtpfarrkirche St. Dionysius  Ostern  
-Evangelische Kirche Munderkingen  Frieden 
 
Die Stationen könnt Ihr je nach Zeit und Muße tagsüber fle-
xibel und unabhängig voneinander besuchen 
und Ihr erkennt sie an diesem Zeichen:          
Ganz herzlich lädt Euch dazu ein:        
Katholischer Familienausschuss zusammen 
mit der  
Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinde Munder-
kingen 

 

Stellenanzeige 

 

 
EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
Telefon: 07393-4997 
E-Mail:  Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 
Homepage: www.kirche-munderkingen.de 

 
 
 

SONSTIGES 

  
i 

mailto:Pfarramt.Munderkingen@elkw.de
http://www.kirche-munderkingen.de/
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